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NOTDIENSTENOTDIENSTE

Feuerwehr-Notruf (und Notfax) t 112
Polizei-Notruf t 110
Notarztwagen t 112
Krankentransport t 19222
Giftnotrufzentrale t 06131/232466
Pflegenotruf (19 bis 7 Uhr) t 895511

Apotheken Samstag von 13 Uhr bis Sonntag 8.30 Uhr: 
Apotheke an der Mathildenhöhe, Dieburger Straße 75, 
t 4 10 82 + 4 67 86.

Apotheken Sonntag von 8.30 Uhr bis Montag 8.30 Uhr:
Löwen-Apotheke, Dornwegshöhstraße 6, Mühltal-Nieder-Ramstadt, 
t 14 85 80.
Apotheke im Kaufland, Rudolf-Diesel-Straße 26 A, Weiterstadt, 
t 9 06 86 47.

ASB-Medikamentenholdienst (gebührenpflichtig), t 5050.
Bereitschaftsdienst der Ärzte: 
Darmstadt-Innenstadt, Darmstadt-Eberstadt und Darmstadt-Arheilgen:

Bereitschaftsdienstzentrale, Bismarckstraße 59,  t 89 66 69. Heute,
Samstag, 8 Uhr bis Montag, 7 Uhr (Gespräche werden aufgezeichnet).

Darmstadt-Wixhausen:
Heute, Samstag, 8 Uhr bis Montag, 7 Uhr, Ärztliche Notdienstzentrale im
Ohlystift, Gräfenhausen, t 06150 5 91 91 91.

Bereitschaftsdienst der Kinderärzte, Samstag und Sonntag jeweils von 
10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr:
Name über die Krankentransportleitstelle,  1 92 22 (außerhalb dieser Zeit
Notdienstzentrale,  t 89 66 69).

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte, 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr: Samstag
Robert Tentscher, Spreestraße 3, t 31 14 00; Sonntag, Chistian Meiß,
Rheinstraße 14, t 2 40 06 und Thomas Breuler, Heinrich-Delp-Straße 66,
t 5 36 26.

Fahrdienst für Behinderte über Johanniter-Unfall-Hilfe,  t 06155 60000.
Frauenhaus:  t 37 68 14.
Frauennotruf für vergewaltigte Frauen (Pro Familia), t 4 55 11.
Kinderschutzbund:  t 2 10 66 und t 2 10 67.
Diakoniestation, Ambulante Pflegedienste: Kiesstr. 18, t 15 95 00.
Caritas-Sozialstation: Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege

im häuslichen Bereich, Schlossgartenplatz 5,  t 7 40 26.
ASB-Sozialstation: Häusliche Krankenpflege, Betreuungsdienste, 

t 5 05 37 (Darmstadt und Eberstadt).
DRK-Alice Sozialstation für Kranken- und Altenpflege: t 3 60 66 11.
Pflege- und Sozialdienst, Sozialstation, t 17 74 60.
Telefon-Seelsorge: t 0800 1110111 und t 0800 1110222.
Psychiatrischer Notdienst:  jeweils von 18 bis 23 Uhr, t1 59 49 00.
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Telefonische Auskunft: 
Paritätischer Wohlfahrtsverband: Montag und Mittwoch von 9.30 bis 12

Uhr, Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, t 89 50 05. 
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft: Montag bis Donnerstag, 10 bis 14

Uhr, t 66 16 54.
Internet: www.paritaet-hessen.org/hessen/sh-da.nsf

ANZEIGE

BAUSTELLENBAUSTELLEN

An der Sanddüne/Trockenbusch/
Nussbaumallee: Arbeiten an Fern-
wärmeleitung und Hausanschlüs-
sen. Sperrung von Gehwegen, Hal-
teverbote. Dauer: bis Mitte Januar.

Frankfurter Landstraße: Zwischen
Gehmerweg und Ettesterstraße
nur aus Süden befahrbar. Umlei-
tung über Ettesterstraße, Im Er-
lich, Gehmerweg. Die Sperrungen

der Seitenstraßen entlang der
Frankfurter Straße – Zufahrten
von Albrechtstraße, Fuchsstraße
und Jungfernstraße – werden heu-
te, Freitag, aufgehoben. Bis zum
7. Januar ruht die Baustelle.

Schlossgraben: Arbeiten am Darm-
stadtium beeinträchtigen Einfahrt
in die Alexanderstraße. Dauer: bis
voraussichtlich Ende Januar. e

„Wir sind auf dem richtigen Weg“
Mornewegschule – Hessisches Kultusministerium verleiht zwei Teilzertifikate zur gesundheitsfördernden Schule

Vollkornbrötchen in der Pause,
ausgewogene Speisen zur Mit-
tagszeit und Apfelschorle statt Co-
la: Bei den Schülern der Morne-
wegschule kommt während der
Unterrichtszeit nur gesunde Kost
auf den Tisch. Dafür sorgen die
Ernährungsstandards, die die In-
tegrierte Gesamtschule in Bessun-
gen seit mehr als zwölf Jahren
verfolgt.

Für diesen Grundsatz hat die
Schule vom Hessischen Kultusmi-
nisterium das Teilzertifikat „Ge-
sunde Ernährung“ erhalten, für
die verstärkte Arbeit im Suchtbe-
reich das Teilzertifikat zur „Sucht-
und Gewaltprävention“. Die bei-
den Auszeichnungen sind zwei
von vier Teilen der „Zertifizierung
zur gesundheitsfördernden Schu-
le“, die erstmals in Hessen seit
zwei Jahren an engagierte Schu-
len vergeben wird. Am Freitag
überreichte Roswitha Schug, Ge-
neralistin für Schule und Gesund-
heit im Staatlichen Schulamt, der
Schulleitung die Teilzertifikate.

„Gesunde Ernährung hat in
unserer Schule eine lange Traditi-
on“, sagt Beratungslehrerin Erika
Fritzler. Um den Schülern einen
starken Anreiz für ausgewogene
Kost zu geben, seien beispielswei-
se Vollkornbrötchen billiger als
normale Weck, auf den Verkauf
von Stückchen sowie Cola im Pau-
senkiosk werde ganz verzichtet.
„Auch unsere Caterer, die das Mit-
tagessen vorbereiten, müssen
sich an unseren Standards orien-
tieren.“ Statt fettigen Speisen
komme in der Kantine viel Gemü-
se und Obst auf die Teller.

Prävention schon in
der Grundschule

Während gesunde Ernährung
schon Tradition in der Morneweg-
schule ist, hat sich bei der Sucht-
und Gewaltprävention in den ver-
gangenen Jahren viel geändert.
„Als ich vor zwölf Jahren an die
Schule gekommen bin, hat man
eher Intervention betrieben und

auffällige Schüler, die Drogen
konsumiert haben könnten, kon-
trolliert“, erinnert sich Erika Fritz-
ler. Mittlerweile betreibe die Schu-
le schon in den Grundschulklas-
sen erste Projekte zur Sucht- und
Gewaltprävention.

In den fünften und sechsten
Jahrgängen wurde das Fach „So-
ziales Lernen“ eingeführt, das
den Jugendlichen soziale Kompe-
tenzen, Selbstsicherheit sowie

das Verhalten in Gruppenarbeiten
vermitteln. In anderen Jahrgän-
gen veranstaltet die Schule unter
anderem „Drogen – nein Danke“-
Schulungen und Anti-Rassismus-
Projekte. „Eigentlich zieht es sich
durch die gesamte Schullauf-
bahn“, sagt Erika Fritzler.

Mit den Teilzertifikaten hat
die Schule die Bestätigung be-
kommen, dass sie mit ihrer Arbeit
auf dem richtigen Weg ist. „Es

zeigt uns, dass wir ein gutes Kon-
zept haben und unsere Arbeit
wertgeschätzt wird“, betont
Schulleiter Knut Gutmann. Mit
der Zertifizierung wolle man
nichts Neues anstreben, sondern
Vorhandenes festigen und aus-
bauen, ergänzt Erika Fritzler.

Das Gesamtzertifikat zur „ge-
sundheitsfördernden Schule“ ist
aus dem Arbeitsfeld Schule und
Gesundheit entstanden, vor eini-

gen Jahren vom Kultusministeri-
um ins Leben gerufen. Um es zu
bekommen, müsste die Morne-
wegschule eine weitere Anerken-
nung im Bereich „Bewegung“ so-
wie in einem frei wählbaren
Schwerpunkt erreichen. „Das Ziel
ist, dass in Zukunft alle Schulen
zertifiziert sind“, erklärt Genera-
listin Roswitha Schug. Viele hessi-
schen Schulen hätten sich bereits
auf den Weg gemacht. dari

Nicht nur gesund, auch musikalisch: Roswitha Schug vom Staatlichen Schulamt und Schulleiter Knut Gutmann halten die Zertifizierungsurkunde
des Kultusministeriums hoch, die Schüler entlocken den Papierrollen muntere Töne. FOTO: ROMAN GRÖSSER
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Päckchenaktion
Die katholischen Pfarrgemeinden
St. Josef (Eberstadt) und St. Georg
(Nieder-Beerbach) schickten in
diesem Jahr 520 Kartons und
Schulranzen voller Geschenke an
Kinder in Rumänien. Der Trans-
port in den rumänischen Ort Me-
diasch ist bereits eingetroffen,
teilt St. Josef mit. Die Päckchen-

aktion der beiden Kirchengemein-
den war Bestandteil einer größe-
ren Sammlung der Griesheimer
Melanchthongemeinde, sie steu-
erten laut Mitteilung rund ein
Viertel zum Gesamtaufkommen
bei. e

Ratgeber Heizen
Das Agenda-Büro der Stadt den

Ratgeber „Heizkosten im Neu-
bau“ aktualisiert. Er und weitere
Energiespar-Ratgeber sind auf der
Website www.agenda21.darm-
stadt.de abrufbar. Auch Solar-
strom-Interessierte können nun
nachschauen, ob und wie Son-
nenwärme auch für ihr Haus sinn-
voll und nutzbar ist, teilt die Stadt
mit. e

Hilfe für Azubis
Das Arbeitsamt bietet Jugendli-
chen, die bei ihrer Ausbildung
Schwierigkeiten haben, eine Be-
treuung – sogenannte ausbil-
dungsbegleitende Hilfen – an. Ins-
gesamt 666 Plätze gibt es dafür im
gesamten Arbeitsamtsbezirk, die
Förderung wird vom Arbeitsamt
finanziert und von verschiedenen

Bildungsträgern angeboten. Der
zuständige Berufsberater, die An-
sprechpartner für den Ausbil-
dungsbetrieb oder die Berufs-
schullehrer können über das re-
gionale Angebot informieren, teilt
die Agentur für Arbeit mit. Weite-
re Fragen können an der Service-
Hotline, Telefon 01801 555111 ge-
stellt werden. e

Wissenschaftsstadt
Darmstadt
Amtliche Bekanntmachung

PRÄVENTIONSKONVENTION 
(Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt)
Vom 19.12.2007

„Aufgrund der §§ 74, 77 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
(HSOG) i. d. F. vom 14. 1. 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 10. 2005
(GVBl. I S. 674) hat die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt am 18.
12. 2007 folgende Verordnung beschlossen:

Präambel
Die Wissenschaftsstadt Darmstadt verfügt traditionell über außergewöhnlich gute Netzwerke und
organisiert mit dem Kommunalen Präventionsrat eine erfolgreiche Kooperation zwischen Sozial-,
Gesundheits- und Ordnungspolitik.
Die Präventionskonvention ist daher Bestandteil dieses „Darmstädter Modells“ kommunaler
Sicherheits- und Präventionspolitik für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
In diesem Kontext haben sozialpolitische Maßnahmen hohe Bedeutung.

§ 1
Geltungsbereich

Diese Präventionskonvention gilt für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, für Immobilien
des ÖPNV, Grünanlagen, Schulhöfe sowie Wälder der Wissenschaftsstadt Darmstadt, soweit nicht
die Zuständigkeit der Forstbehörden gegeben ist.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Straßen, Wege und Plätze im Sinne dieser Präventionskonvention sind alle öffentlichen Stra-
ßen im Sinne des § 2 Absatz 2 Nr. 1 Hessisches Straßengesetz, einschließlich Über- und Unterfüh-
rungen, Durchfahrten, Durchgänge, Treppen, Rampen und Böschungen.
(2) Grünanlagen im Sinne dieser Präventionskonvention sind alle der Allgemeinheit zugänglichen
Anlagen wie Gärten, Kinderspielplätze, Parkanlagen, Friedhöfe, Anpflanzungen, Böschungen,
Dämme, Uferanlagen, Zelt-, Grill- und Badeplätze.
(3) Wald im Sinne dieser Präventionskonvention ist jede Grundfläche im Sinne des § 1 Hessisches
Forstgesetz.

§ 3
Gefährdendes Verhalten

(1) Es ist verboten,
1. auf Kinderspielplätzen
2. auf Schulhöfen, soweit sie allgemein zugänglich sind,

alkoholische Getränke zu verzehren oder anderen zum Verzehr zu überlassen, sofern nicht eine
Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz erteilt wurde.
(2) Personen, die durch 
- den exzessiven Konsum legaler oder den Konsum illegaler Drogen
- Verunreinigungen oder
- übermäßige ruhestörende Lärmbelästigungen 
Dritte beeinträchtigen, ist das Lagern oder dauerhafte Verweilen im Geltungsbereich dieser
Präventionskonvention verboten.
(3) Das aggressive Betteln, insbesondere durch nachdrückliches oder hartnäckiges Ansprechen
von Personen, das organisierte Betteln, sowie das Betteln durch oder mit Kindern ist verboten.

§ 4
Verunreinigungen

(1) Es ist verboten, Straßen, Wege und Plätze, Grünanlagen sowie die auf, an und in diesen
befindlichen Einrichtungen, insbesondere Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, Immobilien
des ÖPNV, ebenso Bäume und Pflanzen unbefugt

1. zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften, zu beschmieren oder auf andere Art und Weise
zu beschädigen

2. mit Plakaten, Anschlägen, Aufklebern, Werbemitteln oder sonstigen Beschriftungen zu
bekleben oder sonst zu versehen

oder die Vornahme solcher Handlungen durch andere Personen zu veranlassen.
(2) Das Verunreinigen von Brunnen oder Wasserbecken ist verboten.
(3) Wer Absatz 1 oder 2 zuwiderhandelt, ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die
Beseitigungspflicht trifft in gleichem Maße auch Veranstalter und -innen oder Leistungsanbieter
und -innen, auf die auf den jeweiligen Plakaten, Anschlägen, Aufklebern, Werbemitteln oder
sonstigen Beschriftungen hingewiesen wird
(4) Es ist verboten, die Notdurft außerhalb von Toilettenanlagen zu verrichten.

§ 5
Bäume, Hecken und Sträucher

Bäume, Hecken und Sträucher an öffentlichen Straßen und Einmündungen dürfen nicht in den
Verkehrsraum hineinragen. Sie sind so zu beschneiden, dass der Verkehrsraum nicht eingeengt,
die Sicht durch Überhang nicht behindert, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nicht
verdeckt und die Straßenbeleuchtung nicht beeinträchtigt werden. Über Gehwegen muss ein
Raum von mindestens 2,50 m Höhe, über Fahrbahnen von mindestens 4,50 m Höhe frei-gehalten
werden.

§ 6
Aufstellen und Benutzen von Wohnmobilen und Campingwagen

(1) Das Aufstellen und Benutzen von Wohnmobilen, Campingwagen und Ähnlichem als Unter-
kunft außerhalb genehmigter Camping- und Zeltplätze ist verboten.
(2) Eine einzelne Übernachtung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen als notwendige
Ruhepause zum Zwecke der Erholung oder der Wiederherstellung der Verkehrstauglichkeit wird
von dem Verbot nicht berührt.

§ 7
Abbrennen von offenen Feuern im Freien

(1) Das Abbrennen eines offenen Feuers (Freizeitfeuer) im Freien ist mindestens eine Woche zuvor
dem Bürger- und Ordnungsamt oder der Feuerwehr unter Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit und
der verantwortlichen Person schriftlich anzuzeigen. Dies gilt nicht für zugelassene Grillplätze.
(2) Das Abbrennen eines offenen Feuers im Freien ist nur zulässig, sofern

1. es keine Gefährdung, Behinderung oder Beeinträchtigung des Verkehrs auf öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen sowie der Anlieger verursacht,

2. das Feuer ständig durch eine volljährige Aufsichtsperson mit Zugang zu einer Fernsprech-
verbindung von Anfang bis Ende des Abbrandes überwacht wird und das Feuer und die
Glut am Ende der Veranstaltung abgelöscht werden,

3. ausreichende Löschmittel vorhanden sind,
4. der Untergrund der Feuerstelle nicht brennbar ist und
5. ein größtmöglicher Abstand zu Gebäuden oder brennbaren, lagernden Gegenständen

eingehalten wird.
(3) Für das Verbrennen ist nur trockenes, unbehandeltes Holz zu verwenden. Kraftstoffe, Öle oder
andere zur Brandbeschleunigung nicht zugelassene Mittel dürfen weder zum Anzünden noch zur
Unterhaltung des Feuers verwendet werden.

§ 8
Straßenmusiker und Straßenkünstler

(1) In der Fußgängerzone sind Darbietungen von Straßenmusikern und –musikerinnen sowie von
Straßenkünstlern und -künstlerinnen von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr erlaubt.
(2) Die Verwendung von Lautverstärkern in einer die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
erheblich belästigenden Weise ist nicht zulässig, sofern nicht im Einzelfall eine Erlaubnis erteilt
wurde.
(3) Straßenmusiker und -innen und Straßenkünstler und -innen müssen ihren Standort spätes-
tens nach 30 Minuten so verändern, dass die Darbietungen am ursprünglichen Standort nicht
mehr hörbar sind (Ortswechsel von mindestens 200 m).
(4) In Einzelfällen können Auftritte an bestimmten Stellen untersagt werden, wenn dies zur
Vermeidung von Belästigungen oder aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Absatz 1 HSOG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen

1. § 4 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 2 Straßen, Wege und Plätze, Grünanlagen sowie die auf, an und in
diesen befindlichen Einrichtungen, insbesondere Gebäude und sonstige bauliche Anlagen,
Immobilien des ÖPNV, ebenso Bäume und Pflanzen unbefugt bemalt, besprüht, beschriftet
oder beschmiert oder mit Plakaten, Anschlägen, Aufklebern, Werbemitteln oder sonstigen
Beschriftungen beklebt oder sonst versieht;

2. § 4 Absatz 2 Brunnen oder Wasserbecken verunreinigt;
3. § 4 Absatz 3 eine Verunreinigung nicht unverzüglich beseitigt;
4. § 4 Absatz 4 die Notdurft außerhalb von Toilettenanlagen verrichtet;
5. § 5 Bäume, Hecken und Sträucher nicht wie vorgeschrieben zurückschneidet;
6. § 6 Absatz 1 Wohnmobile, Campingwagen oder Ähnliches als Unterkunft außerhalb geneh-

migter Camping- und Zeltplätze aufstellt oder benutzt.
7. § 8 Absatz 2 ohne eine Erlaubnis Lautverstärker verwendet und hierdurch die Allgemeinheit

oder die Nachbarschaft in erheblicher Weise belästigt
8. § 8 Absatz 3 nach 30minütiger Darbietungsdauer nicht den vorgeschriebenen Ortswechsel

vornimmt.
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 77 Absatz 1 HSOG handelt auch, wer vorsätzlich entgegen

1. § 3 Absatz 1 auf Kinderspielplätzen oder Schulhöfen, soweit sie allgemein zugänglich sind,
alkoholische Getränke verzehrt oder anderen Personen zum Verzehr überlässt, ohne im
Besitz einer Erlaubnis nach dem Gaststättengesetz zu sein;

2. § 3 Absatz 2 im Geltungsbereich der Präventionskonvention lagert oder dauerhaft verweilt
und durch 
- den exzessiven Konsum legaler oder den Konsum illegaler Drogen
- durch Verunreinigungen
- durch übermäßige, ruhestörende Lärmbelästigungen
Dritte beeinträchtigt.

3. § 3 Absatz 3 in aggressiver Weise, insbesondere durch nachdrückliches oder hartnäckiges
Ansprechen, organisiert sowie durch oder mit Kindern bettelt;

4. § 4 Absatz 1 die Vornahme der dort genannten Handlungen durch andere Personen
veranlasst;

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 77 Absatz 2 HSOG mit einer Geldbuße bis zu 5.000,00
Euro geahndet werden.

§ 10 
Inkrafttreten und Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt mit
Ablauf des 31. 12. 2012 außer Kraft.
Darmstadt, den 19.12.2007

Der Magistrat der Stadt Darmstadt
Dieter Wenzel,Stadtrat 


